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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

Verfahrensschritt Datum 

Information/Anhörung Ortsbeirat Südl. Innenstadt gem. § 75 (2) 
GemO am 

 

Einleitungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am  

Ortsübliche Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses im 
Amtsblatt Nr.   /2019 am 

 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie wesentliche Auswirkungen der Planung (gemäß 
§ 13a (3) Nr. 2 BauGB) 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (gem. § 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 

 

Offenlagebeschluss am  

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt Nr.         
/2019 am 

 

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom  

Information des Ortsbeirates   

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren  

Das Bebauungsplanverfahren wird nach § 12 BauGB als vorhabenbezogener Bebauungsplan 
durchgeführt. Zudem wird der Schwellenwert für die Grundfläche gem. § 13a (1) Nr. 1 BauGB 
nicht erreicht, weshalb das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB durchgeführt werden kann. Die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
sowie die Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB sind somit nicht erforderlich. 
 
Vorhabenträger ist die Pro Concept Holding AG und verbundene Unternehmen, Friedrichsplatz 
1, 68165 Mannheim. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan entspricht den Zielen des bereits gefassten Aufstel-
lungsbeschlusses vom 25.04.2016 für einen Angebotsbebauungsplan. Da der Bebauungsplan 
parallel zum Vorhaben entwickelt wird, soll statt eines klassischen Angebotsbebauungsplans 
ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 2 BauGB mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
(VEP) eingeleitet werden. Das bestehende Verfahren aus dem Jahr 2016 wird erst mit Rechts-
kraft des vorhabenbezogenen Bebauungsplans obsolet. 
 
Auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorha-
ben und der Erschließungsmaßnahmen verpflichtet sich die Vorhabenträgerin in einem Durch-
führungsvertrag zur Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist und zur 
Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten.  
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen (04.09.2018) 

Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786) 

Planzeichenverordnung 
(PlanZV) 

vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057 (Nr. 25) 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 
zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 27.09.2017 
(BGBl. I S. 3465) 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung 
(BBodSchV) 
vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 
27.09.2017 (BGBl. I S. 3465) 

Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) 
vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 
(BGBl. I S. 3434 (Nr. 64)) 

Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
18.07.2017 (BGBl. I S. 2771 (Nr. 52)) 

Baugesetzbuch 

(BauGB) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung 
(UVPG) 

Neugefasst durch Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
08.09.2017 (BGBl. I S. 3370). 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771 (Nr. 52)) 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Be-
wirt-schaftung von Abfällen 
(KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808 (Nr. 52)). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
Inhaltsübersicht geändert, § 25b eingefügt durch Art. 3 des Geset-
zes vom 03.12.2014 (GVBl. S. 245) 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
§§ 12 und 67 zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 
02.03.2017 (GVBl. S. 21) 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKrWG) 
vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 
§§ 2, 6 und 12 geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
27.03.2018 (GVBl. S. 55, 57) 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 
(GVBl. S. 77) 

Landeswassergesetz 
(LWG) 
vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127),  
§§ 43, 85 und 119 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
27.03.2018 (GVBl. S. 55,57) 

Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) 
vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 
§§ 9, 11 und 13 geändert durch § 50 des Gesetzes vom 
06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295) 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) 
vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), 
§ 36 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.12.2016 
(GVBl. S. 583) 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan (vgl. An-
lage 6.1) und wird begrenzt: 
 
im Norden: durch die nördliche Grenze der Silcherstraße, 

 
im Osten: durch die westliche Grenze des Flurstücks Nr. 3314/21, durch die östliche 

Grenze der Bayernstraße, 
 

im Süden: durch die südliche Grenze der Lachnerstraße, durch die östliche Grenze des 
Flurstücks Nr. 3217/46, durch die östliche Grenze des Flurstücks Nr. 3217/22, 
durch die nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 3217/80, durch die nördliche 
Grenze des Flurstücks Nr. 3217/81, durch die Lisztstraße 
 

im Westen: durch die westliche Grenze der Arnulfstraße, durch den Koschatplatz. 

 
Die Flächengröße des Plangebietes beträgt ca. 2,3 ha. 
 
 
3. PLANUNGSANLASS, - ZIELE UND – GRUNDSÄTZE 

3.1. Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gem. § 1 (3) BauGB 

 
Nach der Standortverlagerung der Pfalzwerke AG soll das Gebiet einer hochwertigen innerstäd-
tischen Wohnnutzung zugeführt werden. Zur Sicherstellung einer umfeldverträglichen Ausge-
staltung des Bauvorhabens wird ein Bebauungsplan erforderlich, da das bestehende Baurecht 
nach § 34 BauGB hierfür nicht ausreicht. Ebenfalls wird mit dem Bebauungsplan die Verträg-
lichkeit mit dem Denkmalschutz geregelt und die Wohnnutzung langfristig und nachhaltig gesi-
chert. Daher soll der Bebauungsplan Nr. 668 "Ehemaliges Pfalzwerkeareal Kurfürstenstraße" 
aufgestellt werden. 
 
Die Vorhabenträgerin beabsichtigt auf dem Areal Wohnnutzung und eine Kindertagesstätte zu 
errichten. 
   
Die Vorhabenträgerin hat aus diesem Grunde bei der Stadt mit Schreiben vom 17.12.2018 ei-
nen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gestellt (vgl. Anlage 
6.3). 
 
 
3.2. Planungsziele und – grundsätze 

 
Planung und bauliche Konzeption (vgl. Anlage 6.2) 
 
Es ist geplant das Gebiet in drei Bereiche zu unterteilen, welche ggf. auch in verschiedenen 
Bauabschnitten realisiert werden sollen. Auf der Gesamtgrundstücksfläche von ca. 1,3 ha sollen 
voraussichtlich 316 Wohneinheiten sowie eine Kindertagesstätte realisiert werden. 
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Abb. 1: Teilbereiche I - III 

 
Der nördliche Teilbereich I grenzt östlich an das Finanzamt an. Die städtebauliche Konzeption 
sieht für diesen Bereich einen Abriss mit Neubau, welcher sich an den benachbarten Baukör-
pern orientiert, vor. An der Ecke Silcher- /Arnulfstraße ist eine Kindertagesstätte geplant. Die 
Kindertagesstätte profitiert von einer günstigen Belichtung und Besonnung durch Süd-
Ausrichtung des Baukörpers. Gleichzeitig definiert die Baustruktur einen geschützten Innenhof. 
Neben der Kindertagesstätte sind in Teilbereich I 81 Wohneinheiten vorgesehen. 
 
Teilbereich II umfasst das Hauptverwaltungsgebäude der Pfalzwerke AG zwischen Kurfürsten- 
und Lachnerstraße. Der Teilbereich II (198 Wohneinheiten) kann erst realisiert werden, sobald 
die Pfalzwerke AG ihren Standort verlagert haben. Das Konzept sieht einen Teilabriss mit Er-
satzneubau sowie den Erhalt des denkmalgeschützten historischen Verwaltungsbaus vor. Ne-
ben einer Ergänzung des Bestands wird das historische Gebäude mit denkmalgeschützten Ge-
bäudeteilen auch an heutige Wohnbedürfnisse angepasst. Insgesamt wird Teilbereich II als 
Blockrandstruktur mit einer darin liegenden qualifizierten Grünfläche ausgebildet. Weiterhin wird 
die bauliche Struktur mit den angrenzenden Plätzen (Bayernplatz und Koschatplatz) vernetzt.  
 
Teilbereich III dient derzeit als Parkplatz der Pfalzwerke AG und grenzt südlich an das „Musi-
kerviertel“ (Bebauungsplan Nr. 577) und schließt somit an ein Wohngebiet mit überwiegend 
großzügigen Ein- und Zweifamilienhäusern an. Das Konzept mit 37 Wohneinheiten greift den 
bestehenden Villencharakter auf und die Gebäude werden in ihrer Höhe gestaffelt, sodass ein 
harmonischer Übergang zu Teilbereich II entsteht.  
 
Die stadtverträgliche Baustruktur sowie das Verhältnis zwischen Bebauung und Freifläche wer-
den sowohl in einem Vorhaben- und Erschließungsplan konkretisiert als auch durch entspre-
chende Festsetzungen bauleitplanerisch geschützt. Zur Sicherung einer qualitätsvollen Wohn-
nutzung mit entsprechendem Wohnumfeld sowie in Anlehnung an die umgebenden Nutzungs-
strukturen soll das Gebiet als ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. 
 
Die stadtbildprägenden Baumbestände entlang der Straßen sollen durch Festsetzungen im Be-
bauungsplan geschützt werden. 
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Verkehrliche Erschließung 
Das Plangebiet ist vollständig erschlossen. 
 
Ver- und Entsorgung 
Das Plangebiet ist vollständig erschlossen. 
 
Umweltverträglichkeit 

Durch den Bebauungsplan sind keine nachteiligen Wirkungen auf die Umwelt zu erwarten, da er 
sich auf ein bestehendes Baugebiet bezieht. Es werden über die ohnehin zulässigen baulichen 
Möglichkeiten nach § 34 BauGB hinaus keine neuen baulichen oder sonstigen Nutzungen oder 
Eingriffe in Natur und Umwelt ermöglicht. Somit greift die Regelung des § 1a (3) Satz 6 BauGB, 
wonach kein Ausgleich erforderlich ist. 
 
 
4. VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Flächennutzungsplanung/Regional- und Landesplanung  

Im Flächennutzungsplan '99 der Stadt Ludwigshafen [1] ist der gesamte Bebauungsplanbe-
reich als Wohnbaufläche dargestellt. Die vorgesehenen Nutzungen widersprechen dieser Dar-
stellung nicht. Somit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und ent-
spricht auch den Zielen und Grundsätzen der Regional- und Landesplanung [2].  

 

 
5 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 668 entstehen keine öffentlichen Aufwen-
dungen und es ist keine Bodenordnung nach §§ 45 ff. BauGB notwendig. 
Alle anfallenden Kosten des Vorhabens (insbesondere Planung, notwendige Gutachten, 
Vermessung, Hoch- und Tiefbau) werden von dem Vorhabenträger übernommen.  
 
Neben dem Durchführungsvertrag wird auch ein Kooperationsvertrag zum Bebauungsplan Nr. 
668 „Ehemaliges Pfalzwerkeareal Kurfürstenstraße“ zwischen Stadt und Vorhabenträger abge-
schlossen, in welchem neben der Übernahme der Gutachtenkosten auch die Kostenübernahme 
für die von der Stadt zu erbringenden Planungsleistungen und die Kostenerstattung des Verwal-
tungsaufwandes geregelt wird. 
 
5.1 Quellenverzeichnis 

[1]  Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen am Rhein, Stadt Ludwigshafen, 1999. 
[2] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 2020, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludwigshafen, Stadt am Rhein, den 
 
 
____________________________ 
Bereich Stadtplanung   
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6 ANLAGEN 

6.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans 
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6.2 Städtebauliche Konzeption des Vorhabenträgers (nicht maßstabsgerecht) 
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6.3 Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
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6.4 Grundstücksverfügbarkeitsnachweis 
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6.5 Finanzierungsnachweis 

 


